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• es liegt ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 60 oder eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 60% vor, wobei der GdB bzw. die MdE zu-
mindest auch durch dieselbe Erkrankung begründet sein muss, 

• es ist eine kontinuierliche medizinische Versorgung (ärztliche oder psychotherapeuti-
sche Behandlung, Arzneimitteltherapie, Behandlungspflege, Versorgung mit Hilfsmit-
teln) erforderlich, ohne die nach ärztlicher Einschätzung eine lebensbedrohliche Ver-
schlimmerung der Erkrankung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine 
dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität durch dieselbe Erkrankung zu erwar-
ten ist.  

 
Das Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen ist bei der Erstbeantragung durch ent-
sprechende ärztliche bzw. sonstige Bescheinigungen nachzuweisen.  
 
 
Beispiel für die Berechnung der Belastungsgrenzen 
 
Sie sind verheiratet und haben im vorangegangenen Kalenderjahr ein berücksichtigungsfähi-
ges Einkommen in Höhe von 30.000 € erzielt. Ihr Ehegatte ist GKV-versichert, daher wird 
dessen Einkommen nicht berücksichtigt. Sie und Ihr Ehegatte werden steuerlich gemeinsam 
veranlagt und haben ein gemeinsames leibliches Kind, das im Familienzuschlag berücksich-
tigungsfähig ist.  
 
  Aufgrund dieser Daten ergibt sich folgende Berechnung (Stand 2021): 
 
  Einkommen Mitglied 30.000,00 € 
  abzüglich Verheiratetenabschlag (15%) - 4.500,00 € 
  abzüglich doppelter Kinderfreibetrag - 8.388,00 € 
  (§ 32 Abs.6 Satz 1 und 2 EStG)  
  maßgebliches Einkommen 17.112,00 € 
 
  Belastungsgrenze (2%) 342,24 € 
   (1%) 171,12 € 
 
 (Die Berechnung ist nur beispielhaft (basierend auf dem Kinderfreibetrag 2021). Das Informationsblatt wird  
 diesbezüglich nicht jährlich aktualisiert) 

 
Sie finden diese Informationen auch im Internet unter www.kvb.bund.de. 
 
Dieses Informationsblatt bietet einen Überblick über die tariflichen Leistungen. Für eine Be-
zuschussung maßgeblich sind allein die Bestimmungen des Tarifs der KVB (DS 115/V). 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre KVB 
 

 
Anlage zum Merkblatt – bitte wenden! 

http://www.kvb.bund.de/
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Anlage 
 

Übersicht über Eigenanteile/Abzugsbeträge nach Tarifstelle (TS) 1.20.1 
 

• Arznei-, Verbandmittel und Medizinprodukte (TS 4)  
10% der Kosten, mindestens 5 € höchstens 10 €, jeweils nicht mehr als die tatsächli-
chen Kosten  

• Hilfsmittel (TS 7)  
10% der Kosten, mindestens 5 € höchstens 10 €, jeweils nicht mehr als die tatsächli-
chen Kosten. Bei Verbrauchshilfsmitteln (z.B. Vorlagen bei Inkontinenz) höchstens 
10 € für den Monatsbedarf 

• Fahrtkosten (TS 1.17) 
10% der Kosten, mindestens 5 € höchstens 10 €, jeweils nicht mehr als die tatsächli-
chen Kosten.  
Der Abzugsbetrag gilt für jede einzelne Fahrt. Hiervon gibt es vier Ausnahmen, bei 
denen der Eigenanteil nur für die erste und letzte Fahrt abgezogen wird: 
− kombinierte vor-, voll- und nachstationäre Krankenhausbehandlung, 
− ambulant durchgeführte Operation einschließlich der Vor- und Nachbehandlung,  
− teilstationäre Behandlung (Tagesklinik) sowie 
− ärztlich verordnete ambulante onkologische Chemo-/Strahlentherapie  

• Familien- und Haushaltshilfe (TS 11) 
10% der Kosten, mindestens 5 € höchstens 10 €, jeweils nicht mehr als die tatsächli-
chen Kosten je Kalendertag  

• Soziotherapie (TS 5) 
10% der Kosten, mindestens 5 € höchstens 10 €, jeweils nicht mehr als die tatsächli-
chen Kosten je Kalendertag 

• Vollstationärer Krankenhausaufenthalt (TS 8) 
10 € je Kalendertag bei vollstationären allgemeinen Krankenhausleistungen für höchs-
tens 28 Tage im Kalenderjahr 

• Häusliche Krankenpflege (TS 5) 
10% der Kosten für die ersten 28 Tage der Inanspruchnahme von häuslicher Kran-
kenpflege je Kalenderjahr und 10 € je Verordnung 
 

 
Ausnahmen  
Die vorgenannten Eigenanteile/Abzugsbeträge werden unter anderem nicht abgezogen 
bei Aufwendungen für 
• Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, ausgenommen bei Fahrtkosten 
• Schwangere im Zusammenhang mit Schwangerschaftsbeschwerden oder der Entbin-

dung 
• besondere Heilbehandlungen nach TS 5 und Hilfsmittel nach TS 7, soweit zuschuss-

fähige Höchstbeträge festgesetzt worden sind 
• Leistungen, soweit die Härtefallregelung nach TS 1.21.1 zur Anwendung kommt (An-

trag gestellt und Belastungsgrenze erreicht) 
• Aufwendungen von Spendern nach TS 1.27 
• Arzneimittel nach TS 4, wenn auf Grund eines Arzneimittelrückrufes oder einer von 

der zuständigen Behörde vorgenommen Einschränkung der Verwendbarkeit eines 
Arzneimittels erneut ein Arzneimittel verordnet werden musste. 


